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IHI. Gesetz: Regelung des Kinde,_,heimwesens. 
88. Geseu:: ! Grunderwerb durch Ausländer in Wien (Ausländergrunderwerbsg~). 

311. 

Gesetz vom 16. Juni 1967, betreffend die 
Regeluug des Kindertagesheimwesens. 

Der Wiener Landtag hat b<!schlossen: 

s 1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Unter Kindertagesheimen sind zu ver
stehen: 

a) Säuglingskrippen für Kinder bis zum voll
endeten 1. Leb<!nsjahr, 

b) Kleinkinderkrippen für 1- bis 3jährige 
Kinder, 

c) Kindergärten für 3- bis 6jährige Kinder, 
d) Horte für schulpfilcbtlge Kinder, 
e) son~tige Einrichtungen, die zur Pflege, 

Beaufsichtigung und Erziehung von Kin
dern während eines Teiles des Tages be
stimmt sind, sofern diese Einrichtungen 
nidit unter die Bestimmungen des Jugend
wohlfahrtsgesetzes fallen. 

(2) Kinder im Sinne dieses Gesetzes sind 
Minderjährige von der Geburt an bis zum Zeit
punkt des Endes ihrer allgemeinen Sdrnlpflidit. 

(3) Träger der Bewilligung nach ) 8 ist die
jenige physische oder juristische Person> in deren 
Namen das Kindertagesheim betrieben werden 
soll. 

( 4) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finaen 
auf übungskindergärten und übungshorte, die 
einer öffentlichen Schule zum Zwecke lehrplan
rnäßig vorgesehener Übungen eingegliedert sind, 
sowie auf Sd1ülerheime keine Anwendung. 

§ 2 
Aufgaben der Kindertagesheime 

Die Kindertagesheime haben die Aufgabe, 
Kindern während eines Teiles des Tages Pflege, 
Aufsidit und Bescbäftigung zu gewähren und die 
Entwicklung der Anlagen der Kinder nach den 
slttlidten, religiösen und sozialen Werten sowie 
nach den Werten des Wahren, Guten und 
Schönen ihrer Entwicklungsstufe entsprechend 
zu fördern und so die Familienerziehung zu 
unterstützen. 

4 

s 3 

Besuch der Kimlertagesheime 

(1) Der Besuch der Kindertagesheime erfolgt 
grundsätzlidi freiwillig; ein Ansprudi auf Auf
nahme in ein Kindertagesheim besteht rucbt. 

(2) Ob ein Kind gegen den Willen der Er
ziehungsbereditigten zum Besuch eines Kinder
tagesheimes verhalten werden kann, riditet sidt 
nach den maßgeblidien gesetzlidien Vorsdiriften. 

(3) Kinder, die infolge ihres geistigen oder 
körperlichen Zustandes eine Gefährdung der 
übrigen Kinder befürd1ten lassen, können vom 
Besudi des Kindertagesheimes ausgescblossen 
werden. 

(4) Ob und in weid.er Höhe ein Entgelt für 
den Besuch oder für sonstige Leistungen der 
Kindertagesheime zu entriditen ist, bestimmt der 
Träger der Betriebsbewilligung. 

§4 

Fad.personal des Kindertagesheimes 

(1) Zum Leiter eines Kindertagesheimes darf 
nur bestellt werden, wer eigenberechtigt und 
unbesdiolten ist, die im Abs. 2 angeführten Vor
aussenungen und eine entsprechende Praxis nach
weisen kann. 

(2) Als Kindergärtnerin, Horterzieher(in) 
oder Saug!ingssdiwester darf in einem Kinder
tagesheim. nur eine unbescholtene Person ver
wendet werden, die eine ihrer Verwendung ent
sprechende, in der Republik Osterreim gültige 
Befähigungsprüfung erfolgreidi abgelegt hat. 

(3) Andere als die im Abs. 1 und 2 angeführten 
Personen dürfen nur neben einer ausgebildeten 
Fadikraft als Helfer verwendet werden. 

§5 
Betrieb von Kindertagesheimen 

( l) Die Erriditung eines Kindertagesheimes ist 
jedermann gestattet, docb dürfen Kindertages
heime nur mit Bewilligung des Magistrates be~ 
trieben werden. 

(2) Auf KindertagesJ::eime, die zur vorüber
gehenden Betreuung von Kindern aus Anlaß 
besonderer Ereignisse, zum Beispiel bei K.ata ~ 
strophenfällen, erriditet und nicbt länger als ein 
Jahr betrieben werden, findet dieses Gesetz keine 








